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Artikel III-43 (ex-Artikel 57)

(1) [Artikel III-42 (ex-56)] berührt nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf

dritte Länder, die am 31. Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder von

Rechtsvorschriften der Union für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit

Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung

von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen.

(2) Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kapitalverkehr mit dritten Ländern im

Zusammenhang mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der

Niederlassung, der Erbringung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu

den Kapitalmärkten werden durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze festgelegt.

Unbeschadet der anderen [Abschnitte] der Verfassung bemühen sich das Europäische

Parlament und der Rat um eine möglichst weit gehende Verwirklichung des Zieles eines freien

Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern.

(3) In Abweichung von Absatz 2 können Maßnahmen, die im Rahmen des Unionsrechts für

die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit dritten Ländern einen Rückschritt darstellen, nur durch

Europäische Gesetze oder Rahmengesetze des Rates festgelegt werden. Der Rat beschließt

einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Explanation (if any) :

Auch für Maßnahmen, die im Rahmen des Unionsrechts für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs
mit dritten Ländern einen Rückschritt darstellen, sollte wegen der Grundrechtsrelevanz das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommen, wie es in Absatz 2 vorgesehen ist.
Die durch Absatz 3 bewirkte Ausnahme ist deshalb zu streichen.
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